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Sachverhalt  
Aufgrund eines Formfehlers im § 4 Abgabemaßstab und Abgabesatz der 
bestehenden Kleineinleiterabgabesatzung muss dieser korrigiert und die Satzung 
angepasst werden. 
Laut bestehender Satzung ist maßgeblich für die Ermittlung der Einwohner der 
01.01. des Veranlagungsjahres. Gemäß § 5 Absatz 2 Ausführungsgesetz zum 
Abwasserabgabegesetz des Landes M-V ist maßgeblich der Einwohnerstand per 
30.06. des Kalenderjahres, für das die Abgabe zu entrichten ist. Die Satzung 
wurde dahingehend angepasst und auf den aktuellen gesetzlichen Stand 
gebracht. Die Korrektur ist jetzt in § 2 verankert. Die Satzung ist rückwirkend zum 
01.01.2020 zu erlassen, damit kein abrechnungsfreier Zeitraum entsteht. 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschließt in ihrer heutigen 
Sitzung die Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Umlegung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Kleineinleiterabgabesatzung). Die Satzung 
tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. Mit gleichem Datum tritt die bisherige 
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Satzung einschließlich Änderungsatzungen außer Kraft. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 

a.) bei planmäßigen Ausgaben: 
Deckung durch Planansatz 
in Höhe von: 0,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € im Produktsachkonto ( PSK ): 00000.00000000 
 

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € 
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Bemerkungen: TEST 
 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Folgekosten (zu a.) und b.)) 

 Nein 

 Ja  für Jahr  i.H.v. 

 
Anlage/n 

1 Kleineinleiterabgabesatzung (öffentlich) 
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SATZUNG  

der Gemeinde Sponholz  

über die Erhebung einer Abgabe zur Umlegung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 

(Kleineinleiterabgabensatzung) 

 

Präambel 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

18.12.2023 (GVOBL.MV S. 934, 939) und der § 1 Absatz 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 

(GVOBI. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2023 (GVOBL M-V S. 650) und § 6 Abs. 

4 des Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(AbwAG M-V) vom 19. Dezember 2005 (GVOBI. M-V S. 637), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 

Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBL M-V S. 431, 434) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 

…. …………………. die Satzung über Umlegung der Abwasserabgabe vom 10.01.1995, zuletzt geändert 

am 05.03.2002 neu erlassen: 

 

§ 1 

Gegenstand der Abgabe 

 

(1) Die Gemeinde erhebt zur Umlegung der Abwasserabgabe, die sich nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

AbwAG M-V an Stelle von Einleitern zu entrichten hat, die im Jahresdurchschnitt weniger als 

acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushalten und ähnliches Schmutzwasser 

unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten, eine Kleineinleiterabgabe.  

 

(2) Als Einleitung im Sinne dieser Satzung gilt nicht das im Rahmen landbaulicher 

Bodenbehandlung erfolgte Verbringen des Schmutzwassers in den Untergrund. 

 

(3) Die Einleitung aus Kläranlagen ist abgabefrei, wenn die Abwasserbehandlungsanlage den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die Schlammbeseitigung nach den 

wasserrechtlichen und abfallrechtlichen Regelungen sichergestellt ist. Die Nachweise für die 

Abgabenbefreiung sind durch den Abgabepflichtigen zu erbringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 3 von 5



 

 

§ 2 

Abgabenmaßstab und Abgabesatz 

 

(1) Die Abgabe wird nach der Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Einwohner berechnet. 

Sie gelten nach Maßgabe des § 1 als Einleiter. 

 

(2) Maßgebend für die Ermittlung der Einwohner, ist der jeweilige Einwohnerstand auf dem 

abgabepflichtigen Grundstück vom 30. Juni des jeweiligen Kalenderjahres, für das die Abgabe 

zu entrichten ist.  

 

(3) Die Abwasserabgabe beträgt je Einwohner und Jahr ab 01.01.2002 17,90 Euro jährlich. 

 

 

§ 3 

Veranlagungszeitraum, Entstehung und Beendigung der Abgabepflicht 

 

(1) Veranlagungszeitraum ist Kalenderjahr. 

 

(2) Die Abgabepflicht entsteht jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 

zum 01. Januar des Kalenderjahres, das auf den Beginn der Einleitung folgt. 

 

(3) Die Abgabepflicht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfällt und dies der 

Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem der Anschluss an 

das zentrale Abwassersystem erfolgt oder der Untergang des Wohngebäudes festzustellen ist. 

 

 

§ 4  

Abgabepflichtiger 

 

(1) Abgabepflichtig ist, wer zum 01.01. des Kalenderjahres Eigentümer, Erbbauberechtigter oder 

sonstiger Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist, auf oder von dem die Kleineinleitung 

vorgenommen wird. 

 

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 

entsprechend Ihrem Miteigentumsanteil abgabenpflichtig.  

 

(3) Mehrere Abgabenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

(4) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer von Beginn des Jahres an, das auf die 

Rechtsänderung folgt, abgabenpflichtig. 
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§ 5 

Heranziehung und Fälligkeit 

 

(1) Die Heranziehung erfolgt durch einen schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. 

 

(2) Die Abgabe wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides zur Zahlung fällig. 

 

 

§ 6 

Pflichten des Abgabepflichtigen 

 

Der Abgabenpflichtige hat die für die Prüfung und Berechnung der Abgabeansprüche erforderlichen  

Auskünfte zu erteilen und nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren.  

 

 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 6 dieser Satzung die erforderlichen Auskünfte nicht  

erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt. Als Ordnungswidrigkeit wird 

auch ein Verstoß gegen § 17 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der jeweils gültigen  

Fassung angesehen. 

 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro geahndet werden. 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft. Mit gleichem Datum tritt die bisherige 

Satzung der Gemeinde über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter einschließlich aller 

Änderungssatzungen außer Kraft.  

 

 

Sponholz, den  

 

 

Bürgermeister 

 

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dieser Satzung enthalten oder aufgrund  

dieser Satzung erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen  

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß  

innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus  

der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von  

Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend davon stets geltend 

gemacht werden. 
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